
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/5/28 91/04/0111
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.05.1991

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §87;

GewO 1973 §91 Abs2 idF 1988/399;

Rechtssatz

Voraussetzung einer auf § 91 Abs 2 GewO 1973 gestützten Entziehung der Gewerbeberechtigung ist neben dem

fruchtlosen Verstreichen der von der Behörde gesetzten Frist, daß ua die im § 87 GewO 1973 genannten

Entziehungsgründe sinngemäß auf jene natürliche Person zutre<en, der ein maßgebender Ein=uß auf den Betrieb der

Geschäfte zusteht (Hinweis E 15.12.1987, 87/04/0143).
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